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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 550 
NAHE STEHENDE PERSONEN 

(ISA [DE] 550)  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder  

nach dem 15.12.2009 beginnen)  

[ISA [DE] 550 gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach 

dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 

31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen 

für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von 

Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der Anlage D.1 

des ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine frei-

willige vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der 

WP-Praxis festzuhalten.]  
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 550 „Nahe stehende Personen“ ist im 

Zusammenhang mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und 

Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Audi-

ting“ zu lesen.  

 

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Verantwortlichkeiten 

des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe 

stehenden Personen bei der Durchführung einer Abschlussprüfung. Insbesondere wird einge-

hender ausgeführt, wie ISA [DE] 315 (Revised 2019),1 ISA [DE] 3302 und ISA [DE] 2403 im 

Hinblick auf Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Zusammenhang mit Beziehungen 

zu und Transaktionen mit nahe stehenden Personen anzuwenden sind.  

 

1.2. Art der Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe stehenden Personen 

2 Viele Transaktionen mit nahe stehenden Personen erfolgen im Rahmen des gewöhnlichen 

Geschäftsverlaufs. Unter diesen Umständen ist mit ihnen möglicherweise kein höheres Risiko 

wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss verbunden als mit ähnlichen Transaktionen 

mit nicht nahe stehenden Personen. In manchen Fällen können jedoch die Art der Beziehun-

gen zu und Transaktionen mit nahe stehenden Personen höhere Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen im Abschluss zur Folge haben als Transaktionen mit nicht nahe stehenden Per-

sonen. Beispielsweise können  

● nahe stehende Personen ihre Tätigkeiten durch ein umfangreiches und komplexes 

Spektrum von Beziehungen und Strukturen ausüben – bei entsprechender Zunahme 

der Komplexität von Transaktionen mit nahe stehenden Personen.  

● Informationssysteme bei der Identifizierung oder Zusammenfassung von Transaktionen 

und ausstehenden Salden zwischen einer Einheit und deren nahe stehenden Personen 

nicht wirksam sein.  

 

1 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“.  
2 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“.  
3 ISA [DE] 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“.  


